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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu einer zukunftweisenden Perspektive für die Frauen in der Türkei bis 2020
(2011/2066(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung 
der Frau (CEDAW) und das dazugehörige Fakultativprotokoll, die Bestandteile des 
internationalen Rechts sind und denen die Türkei 1985 bzw. 2002 beigetreten ist, sowie 
unter Hinweis auf Artikel 90 der türkischen Verfassung, wonach internationales Recht 
Vorrang vor nationalem türkischem Recht genießt,

– unter Hinweis auf die Übereinkommen des Europarates, zum Beispiel die Europäische 
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten und das 
Übereinkommen zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und von 
häuslicher Gewalt,

– unter Hinweis auf den Besitzstand der Gemeinschaft auf dem Gebiet der Rechte der Frau 
und der Gleichstellung der Geschlechter,

– unter Hinweis auf den Beschluss des Europäischen Rates vom 17. Dezember 2004 zur 
Aufnahme von Verhandlungen über den Beitritt der Türkei zur Europäischen Union,

– in Kenntnis des Fortschrittsberichts 2010 der Kommission über die Türkei 
(SEK(2010)1327),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission „Erweiterungsstrategie und wichtigste 
Herausforderungen für den Zeitraum 2010 -2011“ (KOM(2010)0660), 

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission „Europa 2020  – Eine Strategie für 
intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“ (KOM(2010)2020),

– unter Hinweis auf seine Entschließungen vom 6. Juli 20051 und 13. Februar 20072 zur 
Rolle der Frauen in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik in der Türkei,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. März 2011 zum Fortschrittsbericht 2010 
über die Türkei3,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung 
der Geschlechter (A7-0000/2011),

A. in der Erwägung, dass die Türkei als Bewerberland zugesagt hat, die Menschenrechte und 
damit auch die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter zu achten;

                                               
1 ABl. C 157E vom 6.7.2006, S. 385.
2 ABl. C 287E vom 29.11.2007, S. 174.
3 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0090.
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B. in der Erwägung, dass die Gleichstellungspolitik ein großes Potenzial zur Verwirklichung 
der Ziele von Europa 2020 birgt, und zwar, indem sie einen Beitrag zu Wachstum und 
Vollbeschäftigung leistet;

C. in der Erwägung, dass die Türkei bei der Verbesserung des Rechtsrahmens und der 
Gewährleistung einer gleichberechtigten Teilhabe von Frauen am sozialen, 
wirtschaftlichen und politischen Leben Fortschritte erzielt;

D. in der Erwägung, dass die Kommission in ihrem Fortschrittbericht 2010 über die Türkei 
mit Nachdruck darauf hingewiesen hat, dass weitere nachhaltige Anstrengungen 
erforderlich sind, um die rechtlichen Vorgaben zu politischer, gesellschaftlicher und 
wirtschaftlicher Realität werden zu lassen;

E. in der Erwägung, dass insbesondere in den Bereichen Gewalt gegen Frauen, Bildung, 
Arbeit und Repräsentation auf nationaler und lokaler Ebene koordinierte Maßnahmen 
notwendig sind;

Rechtsetzung, Koordinierung und die Bürgergesellschaft

1. fordert die türkische Regierung auf, die Grundsätze der Gleichstellung und die Rechte der 
Frau hochzuhalten und zu stärken, indem sie ihren Rechtsrahmen annimmt und abändert, 
einschließlich der geplanten Ausarbeitung einer neuen Verfassung; 

2. begrüßt die Einrichtung des Ausschusses für Chancengleichheit für Männer und Frauen 
im türkischen Parlament;

3. hebt hervor, dass eine effektive Koordinierung wichtig ist, um Gender Mainstreaming zu 
gewährleisten; begrüßt daher die Bemühungen der türkischen Regierung, die 
Zusammenarbeit zwischen den Behörden im Bereich des Gender Mainstreaming zu 
verbessern;

4. hält es für dringend notwendig, die geltenden geschlechterbezogenen Rechtsvorschriften 
konkret umzusetzen, und zwar indem ausreichende finanzielle Mittel bereitgestellt 
werden, für Kohärenz gesorgt wird und Kontrollmechanismen entwickelt werden;

5. fordert die türkische Regierung auf, der Tatsache Rechnung zu tragen, wie wichtig die 
Teilhabe der Bürgergesellschaft an der Entwicklung und Umsetzung der 
Gleichstellungspolitik ist, und zu gewährleisten, dass nichtstaatliche Organisationen sich 
auf zentraler und lokaler Ebene einbringen, damit die politischen Maßnahmen umgesetzt 
werden können, die für Frauen am besten sind;

6. begrüßt die Fortschritte der Türkei bei der Eintragung jedes Kindes bei der Geburt, wobei 
der Prozentsatz derzeit bei 93% liegt; weist jedoch gleichzeitig mit Nachdruck darauf hin, 
dass geschlechterbezogene Statistiken konsequent und systematisch erhoben werden 
müssen;

Gewalt gegen Frauen

7. ist zutiefst besorgt über die regelmäßige und brutale Gewalt gegen Frauen und über die 
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Ineffizienz der Bemühungen um Abhilfe, sowie über die Nachsicht der türkischen 
staatlichen Stellen, was die Bestrafung der Täter betrifft, die geschlechtsbezogene 
Straftaten begangen haben;

8. fordert die türkische Regierung auf, bei Gewalt gegen Frauen eine Nulltoleranz-Politik zu 
verfolgen;

9. weist mit Nachdruck darauf hin, dass das Gesetz Nr. 4320 zum Schutz der Familie 
abgeändert werden muss, und dass eine solche Änderung einen weiten 
Anwendungsbereich sicherstellen sollte, sowie effektive Rechtsbehelfe und 
Schutzmechanismen und eine strenge und unverzügliche Umsetzung des Rechtsrahmens, 
ohne Zugeständnisse, um die Gewalt gegen Frauen zu beseitigen und abschreckende und 
strenge Strafen für die Täter einzuführen, die Gewalt gegen Frauen anwenden;

10. begrüßt die weitere Ausbildung der Polizisten, des Gesundheitspersonals, der Richter und 
der Staatsanwälte im Bereich der Verhütung häuslicher Gewalt; stellt erneut fest, dass zur 
Ergänzung dieser Bemühungen ein Mechanismus notwendig ist, um diejenigen zu 
identifizieren, die die Opfer nicht schützen und unterstützen und gegen sie zu ermitteln;

11. begrüßt die Initiativen der türkischen Regierung, in Absprach mit allen Beteiligten die 
Regelung der Frauenhäuser neu zu organisieren;

12. begrüßt, dass Telefon-Notrufnummern eingerichtet und Beobachtungszentren für Frauen 
eingerichtet werden, in denen Opfer geschlechtsbezogener Gewalt medizinisch versorgt 
und während der Dauer ihres Verfahrens psychologisch betreut werden, um eine 
wiederholte Viktimisierung zu vermeiden; 

13. fordert die türkische Regierung auf, die Zwangsheirat unter Strafe zu stellen;

Erziehung und Unterricht

14. weist mit Nachdruck darauf hin, wie wichtig die Bildung ist, wenn es darum geht, den 
Frauen mehr Rechte zu gewähren und die geschlechterspezifischen Aspekte in alle 
Ebenen der Bildung einfließen zu lassen;

15. begrüßt, dass immer mehr Mädchen am Grundschulunterricht teilnehmen und dass die 
Kluft zwischen den Geschlechtern an den Grundschulen fast überwunden ist; bedauert 
jedoch, dass die Kluft zwischen den Geschlechtern an den weiterführenden Schulen nach 
wie vor existiert, und fordert die türkische Regierung eindringlich auf, alle erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen, um diese Unterschiede abzubauen;

16. stelt fest, dass der Anteil der Kinder, die eine Vorschule besuchen, immer noch sehr 
gering ist, und fordert die türkische Regierung mit Nachdruck auf, genug Ressourcen 
bereitzustellen, um erschwingliche Kinderbetreuungsdienste für diese Altersgruppe 
verstärkt anzubieten;

17. begrüßt die Kampagnen der türkischen Regierung zur Beseitigung des Analphabetismus 
unter den drei Millionen Frauen, und fordert die türkische Regierung auf, der Beseitigung 
von Analphabetismus in ländlichen Gebieten besondere Aufmerksamkeit zu schenken;
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18. begrüßt die Initiative der türkischen Regierung, das Versäumnis, Kinder zur Schule zu 
schicken, unter Strafe zu stellen;

19. begrüßt, dass im Bildungsministerium eine Kommission für Gleichstellungsfragen 
eingerichtet wurde, der es gelungen ist, sexistische sprachliche Wendungen, Bilder und 
Ausdrücke aus dem Unterrichtsmaterial zu entfernen;

20. fordert alle Hochschuleinrichtungen auf, Gleichstellungskurse im Curriculum für künftige 
Lehrkräfte zwingend vorzuschreiben, und fordert die türkische Regierung auf, dieses 
Thema in Fortbildungsprogramme für Lehrkräfte aufzunehmen;

Teilhabe am Arbeitsmarkt

21. stellt fest, dass die Teilhabe der Frauen am Arbeitsmarkt lauf Angaben des türkischen 
Amts für Statistik in letzter Zeit zwar von 24 % auf 30 % gestiegen ist, dieser Prozentsatz 
jedoch immer noch sehr gering ist, und fordert die türkische Regierung auf, weitere 
Anstrengungen zu unternehmen, um eine größere Teilhabe der Frauen am Arbeitsmarkt zu 
erreichen;

22. fordert nachdrücklich die Umsetzung des Runderlasses 2010/14 des Ministerpräsidenten 
zur Steigerung der Beschäftigungsquote von Frauen und zur Verwirklichung der 
Chancengleichheit;

23. fordert die türkische Regierung auf, die Teilhabe der Frauen am Arbeitsmarkt zu erhöhen 
und zu diesem Zweck eine echte Teilzeitarbeitsregelung einzuführen, über deren 
Inanspruchnahme der Arbeitnehmer und nicht der Arbeitgeber bestimmt, die nicht die 
Aufgabe des Anspruchs auf Altersleistungen und anderen Sozialversicherungsansprüchen 
bedeutet und den Grundsatz des gleichen Entgelts für gleiche Arbeit berücksichtigt;

24. weist mit Nachdruck darauf hin, dass das Verbot der Diskriminierung am Arbeitsplatz, 
einschließlich des Verbots der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, auch effektiv 
umgesetzt werden muss; ersucht die türkische Regierung erneut, genaue Daten zur 
Diskriminierung von Frauen vorzulegen, einschließlich Daten zum Zugang von 
Kopftuchträgerinnen zum Arbeitsmarkt, um festzustellen, ob die Gefahr einer indirekten 
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts besteht;

25. fordert die türkische Regierung nachdrücklich auf, Mittel bereitzustellen, mit denen 
erschwingliche, umfassend zugängliche Betreuungseinrichtungen für Kinder, Behinderte 
und ältere Menschen eingerichtet werden können, damit die Frauen verstärkt am 
Arbeitsmarkt teilnehmen können;

26. nimmt die geringe Präsenz von Frauen in Gewerkschaften und besonders in deren 
Vorständen zur Kenntnis; weist mit Nachdruck darauf hin, dass die Tätigkeit der 
Gewerkschaften unbedingt zugänglicher gemacht werden muss, um eine stärkere Teilhabe 
der Frauen zu erreichen;

27. hebt hervor, dass Frauen, die in der Schattenwirtschaft arbeiten, am meisten davon 
betroffen sind, und begrüßt die Strategie der türkischen Regierung, gegen die 
Schattenwirtschaft vorzugehen;
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Politische Teilhabe

28. begrüßt, dass die Zahl der weiblichen Mitglieder des türkischen Parlaments von 9,1 % 
nach den Wahlen 2007 als Ergebnis der Wahlen von 2011 auf 14,3 % gestiegen ist; stellt 
jedoch fest, dass dieser Prozentsatz immer noch gering ist, und fordert ein neues Gesetz 
über politische Parteien und Wahlen, damit eine verbindliche Quotenregelung eingeführt 
wird, die eine gerechte Vertretung von Frauen auf den Wählerlisten sicherstellt;

29. fordert alle türkischen Parteien auf, umfassende Gleichstellungsstrategien und interne 
Regeln anzunehmen, die die Präsenz von Frauen auf allen Ebenen garantieren;

30. ist besorgt über den sehr niedrigen Prozentsatz der weiblichen Partizipation auf lokaler 
Ebene, und fordert alle Parteien auf, sicherzustellen, dass sich diese Situation bei den 
Kommunalwahlen 2014 ändert;

Eine Perspektive für 2020

31. fordert die Türkei als Bewerberland auf, dazu beizutragen, eine der Prioritäten zu 
verwirklichen, die ein Kernziel von Europa 2020 sind, nämlich ein integratives 
Wachstum, das auch eine größere Beteiligung der Frauen umfasst;

32. fordert die Kommission auf, die Rechte der Frau bei den Verhandlungen mit der Türkei in 
den Mittelpunkt zu stellen; weist mit Nachdruck darauf hin, wie wichtig es ist, das 
Kapitel 23 der Beitrittsverhandlungen über Justiz und Grundrechte zu eröffnen, um die 
Türkei bei ihren Reformen auf dem Gebiet der Menschenrechte von Frauen zu 
unterstützen;

33. hält es für dringend notwendig, die rigiden Werte in Bezug auf die Rolle der Frau in der 
gesellschaftlichen Struktur neu zu bewerten, und weist mit Nachdruck darauf hin, dass 
letztendlich ein Sinneswandel erforderlich ist, damit der Rechtsrahmen zur Realität 
werden kann;

34. schlägt vor, ein nationales Projekt in die Wege zu leiten, das weibliche Rollenmodelle und 
junge Mädchen im Rahmen einer Debatte über die Zukunft der Türkei zusammenführt, 
damit Frauen aller Altersgruppen und politischer Überzeugungen gemeinsam an einer 
Strategie arbeiten können, mit der die patriarchalische Struktur der Gesellschaft geändert 
werden kann;

35. erkennt an, dass ein Sinneswandel nie erreicht werden kann, wenn nicht auch die Männer 
in die Debatte einbezogen werden, und fordert daher eine „Allianz der Geschlechter“, um 
eine echte Gleichstellung der Geschlechter zu erreichen;

36. stellt fest, dass besonders darauf geachtet werden sollte, dass die Frauen in den weniger 
entwickelten Gebieten der Türkei mehr Rechte erhalten; begrüßt daher Projekte der 
türkischen Regierung wie zum Beispiel die CATOM-Zentren (Mehrzweck-
Gesellschaftscenter (Çok amaçlı toplum Merkezi)), hält es jedoch für dringend notwendig, 
dass noch mehr solcher Initiativen durchgeführt werden;

37. hebt die entscheidende Rolle der Medien bei der Wahrung der Rechte der Frauen hervor 
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und fordert, dass die Gleichstellung in den internen Fortbildungsprogrammen der 
Medienorganisationen berücksichtigt wird; weist darauf hin, wie wichtig es ist, ein Bild 
der Frau in den Medien zu präsentieren, das geschlechtsspezifische Stereotype meidet;

38. weist mit Nachdruck auf die Bedeutung einer geschlechtergerechten Haushaltsaufstellung 
(Gender Budgeting) hin, da ohne ausreichende Mittel keine Reformen durchgeführt 
werden können; 

39. fordert die Kommission auf, ein System zum Austausch beispielhafter 
Gleichstellungsmaßnahmen zwischen der Türkei und den Mitgliedstaaten zu konzipieren;

40. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission, dem 
Generalsekretär des Europarats, UN Women, dem Generaldirektor der internationalen 
Arbeitsorganisation sowie der Regierung und dem Parlament der Türkei zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Die Berichterstatterin hat sich bei der Verfassung ihres Berichts auf Sekundärerhebungen und 
Interviews gestützt.

Ihre Sekundärforschung umfasste die Analyse einer großen Menge von Daten und Meinungen 
aus unterschiedlichen Regierungsquellen und der Bürgergesellschaft sowie Rechtsvorschriften 
auf dem Gebiet der Rechte der Frau.

Zusätzlich zu den regelmäßigen Kontakten, die die Berichterstatterin infolge ihres jahrelangen 
Engagements für die Frauenbewegung in der Türkei zu diversen Akteuren unterhält, hat sie 
auch Interviews zu dem speziellen Zweck geführt, Beiträge zum vorliegenden Bericht zu 
erhalten. Zu diesen Interviews zählten

– ein Meinungsaustausch mit dem für die Erweiterung zuständigen Kommissionsmitglied 
Štefan Füle,

– zwei Reisen in die Türkei zur Untersuchung der Lage der Rechte der Frau:

Während ihrer ersten Reise in die Türkei im April 2011 hielt die Berichterstatterin eine 
wichtige Rede auf einer vom UNDP und vom türkischen Parlament organisierte internationale 
Tagung über Gleichstellung, und sie interviewte bekannte Frauen aus der türkischen 
Gesellschaft, darunter Güldal Akşit, damalige Vorsitzende des parlamentarischen 
Ausschusses für Chancengleichheit, Nazik Işık, Gründerin der Stiftung „Solidarität mit 
Frauen“, Aynur Bektaş, Vorsitzende des Unternehmerinnenverbandes der türkischen 
Warenbörsen- und Kammerunion TOBB, Yazgülü Aldoğan, Journalistin, Sertab Erener, 
Künstlerin, Gülay Aslantepe, damalige Direktorin der IAO Türkei, Yakın Ertürk, UN-
Sonderberichterstatterin für Gewalt gegen Frauen. Die Berichterstatterin besuchte auch 
Frauenhäuser, gemeinsam mit İlke Gökdemir, Wissenschaftlerin und freiwillige Helferin bei 
der Frauenhausstiftung Mor Çatı (Lila Dach), und sie interviewte Frauen, die Opfer häuslicher 
Gewalt waren. Sie leitete ebenfalls eine Debatte an einer Universität mit jungen Mädchen 
(und Jungen) über ihre Zukunft.

Während ihrer zweiten Reise in die Türkei im September 2011 traf sich die Berichterstatterin 
mit dem Minister für EU-Angelegenheiten Egemen Bağıs, der Familien- und Sozialministerin 
Fatma Şahin, dem Innenminister İdris Naim Şahin, dem Justizminister Sadullah Ergin, dem 
Arbeitsminister Faruk Çelik, dem Finanzminister Mehmet Şimsek, dem Bildungsminister 
Ömer Dinçer, der Vorsitzenden des Parlamentarischen Ausschusses für Chancengleichheit für 
Männer und Frauen Azize Sibel Gönül, des Vorsitzenden des Parlamentarischen Ausschusses 
für die Integration in die EU Mehmet Sayım Tekelioğlu, dem Vorsitzenden des 
Parlamentarischen Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten Volkan Bozkır, dem Ko-
Präsidenten des Gemischten Parlamentarischen Ausschusses Turkei-EU Afif Demirkıran, dem 
stellvertretenden Vorsitzenden des Parlamentarischen Ausschusses für Menschenrechte 
Mehmet Naci Bostancı, dem Vorsitzenden der größten Oppositionspartei, der 
Republikanischen Volkspartei (CHP), Kemal Kılıçdaroğlu, Vertretern des Verbandes der
türkischen Gewerkschaften, dem Leiter der EU-Delegation in der Türkei, Botschafter Marc 
Pierini, dem Präsidenten des türkischen Industrie- und Wirtschaftsverbandes Ümit Boyner, 
sowie mit Vertretern zahlreicher Frauenorganisationen, die zu einem Gespräch am runden 
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Tisch in Istanbul zusammengekommen sind, um einen Beitrag zu diesem Bericht zu leisten,

– eine öffentliche Anhörung im Europäischen Parlament unter Beteiligung von Leyla 
Coşkun, zu jener Zeit Generaldirektorin für die Rechtsstellung von Frauen, Nur Ger, 
Vorsitzende der Arbeitsgruppe Gleichstellung des türkischen Industrie- und 
Wirtschaftsverbandes, Handan Çağlayan, Dozentin an der Fakultät für Menschenrechte.

Gesetzgebung

In dem Bericht wird der Tatsache Rechnung getragen, dass der Rechtsrahmen über die Rechte 
der Frau größtenteils fertiggestellt ist. Die Regierung hat Rechtvorschriften, Verordnungen, 
Strategiepapiere, nationale Aktionspläne und Protokolle zu wichtigen Fragen wie etwa der 
Verhütung von Gewalt gegen Frauen, der Schulbildung von Mädchen und der Beseitigung des 
Analphabetismus von Frauen erlassen, mit dem Ziel, die Teilhabe der Frauen am 
Arbeitsmarkt zu erhöhen. Die konkrete Umsetzung dieser Vorschriften war bis vor kurzem 
jedoch nicht sehr zufriedenstellend. Darüber hinaus war die Zusammenarbeit zwischen der 
türkischen Regierung und der Bürgergesellschaft auch im Bereich der Rechte der Frau nicht 
zufriedenstellend, was besonders bedauerlich ist, da eine Gleichstellung der Geschlechter nur 
durch koordinierte Anstrengungen der ganzen Gesellschaft Realität werden kann. 

Die Berichterstatterin hat bei der Umsetzung der Rechtsvorschriften und bei der 
Zusammenarbeit einen positiven Wandel zum Positiven bemerkt.  Jedes der zuständigen 
Ministerien ist damit beschäftigt, Projekte ins Leben zu rufen, mit denen die 
Rechtsvorschriften zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Frauen besser umgesetzt 
werden sollen. Außerdem arbeiten diese Ministerien im Bereich der Gleichstellung der 
Geschlechter zusammen. Im Mittelpunkt dieser Zusammenarbeit steht das neu geschaffene 
Familien- und Sozialministerium. Das Familien- und Sozialministerium hat nun als 
eigenständiges Ministerium sofort damit begonnen, eine strukturelle Zusammenarbeit mit 
anderen Ministerien einzuleiten. Das Ministerium organisiert ebenfalls Treffen der 
Bürgergesellschaft, um gemeinsam über wichtige Fragen zu entscheiden, zum Beispiel 
darüber, wie das System der Frauenhäuser neu geregelt werden kann.

Dieser Wandel befindet sich noch in einem sehr frühen Stadium, deshalb soll in dem Bericht 
zwar die positive Richtung anerkannt werden, die Defizite der Türkei aus der Vergangenheit 
jedoch nicht vorzeitig vergessen werden. 

Was die Erhebung besserer Statistiken betrifft, so wurden in den letzten Jahren zwar 
Fortschritte erzielt, geschlechtsspezifische Daten sind jedoch noch nicht systematisch und für 
jeden Bereich verfügbar. 

In der letzten Verfassungsänderung wird versichert, dass positive Diskriminierung nicht als 
Verstoß gegen den Grundsatz der Gleichstellung gewertet werden kann. Diese Möglichkeit 
muss jedoch durch die Durchführung weiterer Rechtsvorschriften konkret umgesetzt werden.

Gewalt gegen Frauen

Gewalt gegen Frauen ist eines der dringlichsten Probleme der Türkei. Zwei bis drei Frauen 
werden jeden Tag durch ihren Ehemann, durch ihren Freund, ihre Familien oder ihren Ex-
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Mann getötet. Das geltende Gesetz Nr. 4320 weist Mängel auf; so gibt es zum Beispiel keine 
Vorschrift, nach der derjenige, der häusliche Gewalt anwendet, umgehend aus der 
Nachbarschaft der Frau entfernt wird, die Opfer dieser Gewalt wurde. Darüber hinaus sind die 
Polizei, die Staatsanwälte und die Richter nicht immer einer Meinung, wenn es um den 
Anwendungsbereich des Gesetzes geht oder um die Bestrafung desjenigen, der Gewalt 
angewendet hat. Es ist äußerst wichtig, dass, nachdem das Gesetz abgeändert wurde, um 
schnellere und wirksamere Rechtsbehelfe in Fällen häuslicher Gewalt einzuführen, eine 
einheitliche Auslegung und Anwendung dieses Gesetzes durch alle an der Umsetzung 
beteiligten Behörden gewährleistet wird.

Positiv anzumerken ist, dass in der türkischen Gesellschaft ein zunehmendes Bewusstsein für 
das Thema Gewalt gegen Frauen festzustellen ist. Dieses Thema wird täglich in den 
türkischen Zeitungen, Fernsehprogrammen und diversen NRO erörtert, was den Reformen der 
Regierung in diesem Bereich zusätzlichen Antrieb verleiht. Die Regierung hat bereits 
eingeräumt, dass es ein schwerwiegendes Problem gibt und behauptet nicht länger, dass es
sich bei geschlechterbezogene Gewalt um Einzelfälle handelt. In dem Bemühen, die Gewalt 
gegen Frauen zu beseitigen, bilden die zuständigen Ministerien die Polizei, die Richter und 
die Staatsanwälte, das Gesundheitspersonal und die Geistlichen in ihrer Aufgabe bei der 
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen aus. Sowohl das Innenministerium als auch das 
Familien- und Sozialministerium sind damit beschäftigt, das System der Frauenhäuser neu zu 
organisieren. Es besteht jedoch ein dringender Bedarf nach mehr Frauenhäusern. Die 
türkische Regierung hat das Ziel, das sie sich selbst gesetzt hat, in jedem Gebiet mit einer 
Bevölkerung von über 50 000 ein Frauenhaus zu errichten, noch lange nicht geschaftt. Die 
Verwirklichung dieses Ziels sollte für die Regierung eine Priorität sein. Die vorhandenen 
Frauenhäuser sollten sicherer gemacht werden, mit gut ausgebildetem, gut bezahltem 
Personal, und den Frauen in den Frauenhäusern sollten systematisch berufliche 
Fortbildungskurse angeboten werden, um sie dabei zu unterstützen, ein neues Leben für sich 
und ihre Kinder aufzubauen, wenn sie das Frauenhaus verlassen.

Es wurden Telefon-Notrufnummern eingerichtet, um Opfern von Gewalt Unterstützung 
anzubieten. Es sollten genug Mittel bereitgestellt werden, und die erforderliche 
Umstrukturierung sollte durchgeführt werden, damit die Nachfrage nach diesen 
Notrufnummern auch nach den Bürostunden umgehend befriedigt werden kann. 

Die Berichterstatterin fordert die türkische Regierung auf, bei Gewalt gegen Frauen eine 
Nulltoleranz-Politik zu verfolgen. Dies würde bedeuten, dass Gewalt gegen Frauen nicht 
straffrei bleiben darf, und dass diejenigen, die wiederholt Gewalt gegen Frauen anwenden, 
schärfer bestraft werden. Sobald allgemein bekannt ist, dass alle, die eine 
geschlechtsbezogene Straftat begehen, ausnahmslos bestraft werden, wird die Gewalt gegen 
Frauen unweigerlich zurückgehen. 

Erziehung und Unterricht

Dank regelmäßiger und anhaltender Kampagnen der türkischen Regierung und 
nichtstaatlicher Organisationen wurde die Kluft zwischen den Geschlechtern in den 
Grundschulen praktisch überwunden. Es gibt jedoch noch eine Ungleichheit an den 
weiterführenden Schulen, und die Berichterstatterin weist mit Nachdruck darauf hin, dass die 
Ungleichheit auf diesem Bildungsniveau abgebaut werden muss. 
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Was den Inhalt des Unterrichts betrifft, so leistet die Kommission für Gleichstellungsfragen, 
die im Bildungsministerium eingerichtet wurde, wertvolle Arbeit, indem sie sexistische 
sprachliche Wendungen und Bilder aus Lehrbüchern entfernt und sie durch einen 
emanzipatorischen Inhalt ersetzt, der keine geschlechtsspezifischen Stereotype enthält und die 
Kinder über die Gleichstellung der Geschlechter und eine Teilung der Aufgaben innerhalb der 
Familie aufklärt.

Teilhabe am Arbeitsmarkt

Die Beschäftigungsrate von Frauen bewegt sich seit einigen Jahren um 24 %. Die Zahlen 
liegen laut Angaben des türkischen Amtes für Statistik zwar nahe an 30 %, dieser Prozentsatz 
ist jedoch immer noch sehr gering. Auch wenn der Ministerpräsident sich in seinem 
Runderlass 2010/14 mit dieser Frage befasst hat, so wurde das Dokument dennoch nicht so 
umgesetzt, dass die darin enthaltenen Grundsätze umgesetzt wurden. 

Die Berichterstatterin hat eine Reihe von Reformen vorgeschlagen, mit denen die Teilhabe 
der Frauen am Arbeitsmarkt erhöht werden soll. Der Aufbau einer gut funktionierenden 
Teilzeitarbeitsregelung würde erheblich zu einer Steigerung der Beschäftigungsquote von 
Frauen beitragen. Derzeit entscheidet der Arbeitgeber darüber, wer Teilzeit arbeitet, und die 
Sozialversicherungsansprüche der Teilzeitarbeitskräfte werden nahezu komplett 
vernachlässigt. 

Die Berichterstatterin bedauert, dass Dienstleistungen, für die grundsätzlich der Sozialstaat 
zuständig sein sollte, wie zum Beispiel Kinderbetreuung, Pflege von Behinderten und älteren 
Menschen, in der Türkei als Herausforderung betrachtet werden, die ausschließlich von 
Frauen bewältigt werden müssen. Dies trägt zur niedrigen Beschäftigungsrate von Frauen bei. 
Daher wird die türkische Regierung aufgefordert, ausreichende Mittel bereitzustellen, um 
erschwingliche und zugängliche Tagesbetreuungseinrichtungen einzurichten.

Politische Teilhabe

Nach den Parlamentswahlen von 2011 stieg der Anteil der weiblichen Parlamentarier im 
türkischen Parlament von 9,1 % auf 14,3 %. Auch wenn dies ein Schritt in die richtige 
Richtung ist, so ist der Prozentsatz immer noch gering. Die Berichterstatterin fordert die 
Ausarbeitung eines neuen Gesetzes über politische Parteien und über Wahlen, mit dem eine 
verbindliche Quotenregelung eingeführt werden soll. 
Die Berichterstatterin merkt an, dass Frauen zwar wesentlich zum Erfolg der politischen 
Parteien, denen sie angehören, beitragen, ihr Beitrag sich jedoch nicht in ihren politischen 
Karrieren widerspiegelt. Daher hält sie es für notwendig, dass die Präsenz von Frauen auf 
allen Ebenen der Parteiführung durch interne Vorschriften der Parteien gewährleistet wird. 

Eine Perspektive für die Frauen in der Türkei bis 2020

Europa macht einen Wandel durch, damit es zu dem Wachstum aus der Zeit vor der Krise 
zurückkehrt und sein Potenzial erhöht, um noch darüber hinaus zu gehen (Europa 2020), und 
eine der Prioritäten, die den Kern von Europa 2020 bilden, ist ein integratives Wachstum 
unter größerer Einbeziehung der Frauen, da Europa bis 2020 alle Frauen brauchen wird, um 
eine wettbewerbsfähige europäische Wirtschaft zu haben. In diesem Zusammenhang fordert 
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die Berichterstatterin die Türkei als Bewerberland auf, den geschlechterbezogenen Aspekt 
von Europa 2020 zu berücksichtigen und sich dazu zu verpflichten, eine echte Gleichstellung 
der Geschlechter zu erreichen, da auch die Türkei in ihren ständigen Bemühungen, weiteres 
Wachstum zu erreichen, vor solchen Herausforderungen stehen wird.

Nach Durchführung einer gründlichen Untersuchung über die Lage der Frauen in der Türkei 
und nach Interviews mit mehreren Personen des öffentlichen Lebens und Vertretern 
nichtstaatlicher Organisationen hat die Berichterstatterin festgestellt, dass alle Beteiligten die 
Notwendigkeit eines Sinneswandels einsehen, damit die patriarchale Struktur der Gesellschaft 
in eine Struktur umgewandelt wird, die auf der Gleichstellung der Geschlechter beruht.  Dies 
wäre ausschlaggebend, damit geschlechtsbezogener Gewalt ein Ende gesetzt, die Teilhabe der 
Frauen erhöht und ihre Autonomie generell gestärkt wird. Deshalb legt die Berichterstatterin 
einige Vorschläge vor, die einem solchen Sinneswandel förderlich wären. 

Die Berichterstatterin weist auf die unverzichtbare Rolle der Medien bei der Schaffung einer 
solchen Mentalität hin und schlägt Initiativen für die Medien vor. Darüber hinaus vertritt die 
Berichterstatterin die Auffassung, dass ein solcher Wandel am besten zunächst dadurch 
verwirklicht werden kann, dass ein Mechanismus eingeführt wird, mit dem ein aktiver 
Austausch zwischen weiblichen Rollenmodellen und jungen Mädchen über die Zukunft der 
Türkei stattfinden kann und über den Platz, den Frauen in dieser Zukunft einnehmen sollten; 
Zweitens müssen die Männer bei diesem Sinneswandel miteinbezogen werden. Nach 
Auffassung der Berichterstatterin sollte dieser zweite Aspekt im Rahmen einer Kampagne 
angegangen werden, die darauf abzielt, eine „Allianz der Geschlechter“ zu schaffen, nach 
dem Vorbild der „Allianz der Zivilisationen“, einer Initiative, die u. a. vom 
Ministerpräsidenten der Türkei, Recep Tayyip Erdoğan, ausging.


